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I. Kommunen sind als �ffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 98 Nr. 1
GWB grunds�tzlich verpflichtet, zur Beschaffung von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen ein europaweites Vergabeverfahren nach Maßgabe des Vier-
ten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen durchzuf�hren.
F�r Bauauftr�ge gilt dies ab einem Nettoauftragswert von 5150000,00 e, f�r
Liefer- und Dienstleistungsauftr�ge bereits ab 206000,00 e.1 Diese Verpflich-
tung beruht auf den Vorgaben des europ�ischen Vergaberechts.2

Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung des EuGH f�r sog. In-house-
Gesch�fte. Dem liegt die �berlegung zugrunde, dass eine Verpflichtung zur
Beachtung des Vergaberechts grunds�tzlich nur dann besteht, wenn sich eine
Kommune entscheidet, die ben�tigte Leistung nicht selbst zu erbringen, son-
dern amMarkt einzukaufen. Wird die ben�tigte Leistung von einem Eigenbe-
trieb der Kommune erbracht, der keine eigene Rechtspers�nlichkeit besitzt,
fehlt es bereits am Vorliegen eines Vertrages und damit an einem �ffentlichen
Auftrag. Soll die Leistung dagegen von einem kommunalen Unternehmen mit
eigener Rechtspers�nlichkeit erbracht werden, liegt zwar formal ein Vertrag
und damit ein �ffentlicher Auftrag vor. Da dem Vergaberecht ein funktionaler
Auftragsbegriff zugrunde liegt, besteht jedoch dann keine Verpflichtung zur
Anwendung des Vergaberechts, wenn es sich funktional betrachtet nicht um
einen �ffentlichen Auftrag, sondern um eine Eigenleistung der Kommune
handelt.3

II. Die Voraussetzungen eines solchen In-house-Gesch�ftes hat der EuGH
erstmals in der Teckal-Entscheidung aus dem Jahr 1999 bestimmt.4 Erforder-
lich ist danach, dass die Kommune �ber das zu beauftragende (rechtlich selbst-

1 Die Schwellenwerte wurden durch Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 der Kommis-
sion vom 4. 12. 2007 (ABl. L 317 vom 5. 12. 2007, S. 34 f.) ge�ndert. § 2 VgV muss
noch entsprechend angepasst werden. F�r Liefer- und Dienstleistungsauftr�ge im
Bereich der Trinkwasser- oder Energieversorgung besteht eine Verpflichtung erst
ab einemNettoauftragswert in H�he von 412000,00 e.

2 Vergabekoordinierungsrichtlinie (RiL 2004/18/EG, ABl. L 134 vom 30. 4. 2004,
S. 114ff.), Sektorenkoordinierungsrichtlinie (RiL 2004/17/EG, ABl. L 134 vom
30. 4. 2004, S. 1 ff.) sowie die Rechtsmittelrichtlinien.

3 Bergmann, Die Vergabe �ffentlicher Auftr�ge und das In-house-Gesch�ft,
S. 173ff.; Ziekow, VergabeR 2005, 145.

4 EuGH, Urt. v. 18. 11. 1999, Rs. C-107/98, (Teckal), NZBau 2000, 90.
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st�ndige) Unternehmen eine Kontrolle aus�bt wie �ber ihre eigenen Dienst-
stellen (Kontrollkriterium) und dass das Unternehmen seine T�tigkeiten im
Wesentlichen f�r die Kommune verrichtet (Wesentlichkeitskriterium). Die
Anwendung dieser beiden Kriterien im Einzelfall war in der Folgezeit um-
stritten. Der Versuch, das In-house-Gesch�ft im Zuge der Novellierung des
europ�ischen Vergaberechts in der neuen Vergabekoordinierungsrichtlinie zu
normieren, scheiterte an unterschiedlichen Vorstellungen des Europ�ischen
Parlaments und der Europ�ischen Kommission. Inzwischen sind die Voraus-
setzungen durch sechs weitere Urteile des EuGHweitestgehend gekl�rt.5 Da-
bei ist zu beachten, dass die Voraussetzungen eines In-house-Gesch�ftes als
Ausnahme von der Verpflichtung zur Anwendung des Vergaberechts eng aus-
zulegen sind. Die Kommunen tragen die Beweislast daf�r, dass die Vorausset-
zungen vorliegen.6

III. Der EuGH hat vor allem das Kontrollkriteriumweiter pr�zisiert.
1. Die Annahme eines In-house-Gesch�fts scheidet nach der Rechtspre-

chung des EuGH aus, wenn am Kapital des zu beauftragenden Unternehmens
neben der Kommune auch ein privates Unternehmen beteiligt ist (sog. ge-
mischt-wirtschaftliche Unternehmen). Dies gilt unabh�ngig von der H�he der
Beteiligung des privaten Unternehmens. Nach Ansicht des EuGH ist es auch
bei einer nur minderheitlichen Beteiligung eines privaten Unternehmens aus-
geschlossen, dass die Kommune �ber das kommunale Unternehmen eine �hn-
liche Kontrolle aus�bt wie �ber ihre eigenen Dienststellen. Der EuGH be-
gr�ndet dies zum einen mit der unterschiedlichen Ausrichtung �ffentlicher
und privater Interessen. Kennzeichnend f�r die Beziehung einer Kommune
zu ihren Dienststellen sei, dass im �ffentlichen Interesse liegende Zielen ver-
folgt werden. Dagegen w�rden mit der Entscheidung, privates Kapital in
einem Unternehmen anzulegen, private Interessen und damit andersartige
Ziele verfolgt. Der EuGH ist zum anderen der Ansicht, die Vergabe eines �f-
fentlichen Auftrags an ein gemischt-wirtschaftliches Unternehmen ohne
Durchf�hrung eines Vergabeverfahrens beeintr�chtige den Wettbewerb und
den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil dies dem an dem gemischt-wirtschaft-
lichen Unternehmen beteiligten privaten Unternehmen einen Vorteil gegen-
�ber seinen Konkurrenten verschaffen w�rde.7

5 EuGH, Urt. v. 11. 1. 2005, Rs. C-26/03, (Stadt Halle), NZBau 2005, 111; EuGH,
Urt. v. 21. 7. 2005, Rs. C-231/03, (Coname), NVwZ 2005, 1052; EuGH, Urt. v.
13. 10. 2005, Rs. C-458/03, (Parking Brixen), NZBau 2005, 644; EuGH, Urt. v.
10. 11. 2005, Rs. C-29/04, (Stadt M�dling), NZBau 2005, 704; EuGH, Urt. v. 6. 4.
2006, Rs. C-410/04, (ANAV/Bari), NVwZ 2006, 555; EuGH, Urt. v. 11. 5. 2006,
Rs. C-340/04, (Carbotermo), NZBau 2006, 452; EuGH, Urt. v. 19. 4. 2007, Rs. C-
295/05, (Tragsa), NZBau 2007, 381.

6 EuGH,NZBau 2005, 111, 114 (Stadt Halle).
7 EuGH, NZBau 2005, 111, 114f. (Stadt Halle); best�tigt durch EuGH, Rs. C-410/

04, (ANAV/Bari); EuGH,NZBau 2005, 704, 706 (StadtM�dling).
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2. Nicht erforderlich ist dagegen nach der Rechtsprechung des EuGH, dass
die den Auftrag vergebende Kommune alleiniger Anteilseigner des zu beauf-
tragenden Unternehmens ist.8 Das Kontrollkriterium kann auch dann erf�llt
sein, wenn neben der Kommune weitere �ffentliche K�rperschaften beteiligt
sind. Dem liegt die �berlegung zugrunde, dass bei �ffentlichen Anteilseignern
grunds�tzlich ein Interessengleichklang besteht. Zwar sind auch bei �ffent-
lich-rechtlichen Anteilseignern unterschiedliche Interessen denkbar. Diese
m�ssen jedoch – sofern es sich nicht um eine erwerbswirtschaftliche T�tigkeit
handelt – auf die Erf�llung von Gemeinwohlzielen gerichtet sein.9 Entschei-
dend ist danach, dass entweder alle �ffentlich-rechtlichen Anteilseigner zu-
sammen oder einer von diesen �ber das zu beauftragende Unternehmen eine
Kontrolle wie �ber eigene Dienststellen aus�bt.10

3. In der Rechtsprechung des EuGH ist ferner gekl�rt, dass ein vergabefreies
In-house-Gesch�ft nicht nur bei der Beauftragung eines Tochterunterneh-
mens, sondern auch bei der Beauftragung eines sog. Enkelunternehmens vor-
liegen kann. Entscheidend ist auch in diesem Fall, ob die Kommune �ber das
zu beauftragende Unternehmen eine Kontrolle wie �ber ihre eigenen Dienst-
stellen aus�bt. Voraussetzung hierf�r ist, dass die Kommune sowohl auf stra-
tegische Ziele als auch auf wichtige Entscheidungen des Unternehmens aus-
schlaggebenden Einfluss nehmen kann und damit die Entscheidungen des Un-
ternehmens steuert. Dabei liegt es auf der Hand, dass es bei einem Enkelunter-
nehmen schwieriger als bei einem Tochterunternehmen ist, eine Kontrolle wie
�ber eigene Dienststellen sicherzustellen.11

4. Ob eine Kontrolle wie �ber eigene Dienstellen vorliegt, muss in jedem
Einzelfall gepr�ft werden. Maßgebend ist dabei sowohl die Rechtsform des zu
beauftragenden Unternehmens als auch die konkrete Ausgestaltung des Ge-
sellschafts- bzw. Beherrschungsvertrages. Bei einem kommunalen Unterneh-
men in der Rechtsform einer GmbH wird das Kontrollkriterium in der Regel
bereits deshalb erf�llt sein, weil die Gesch�ftsf�hrer nach § 37Abs. 1 GmbHG
an interne Beschr�nkungen durch Gesellschafterbeschl�sse gebunden sind,
die auch f�r Angelegenheiten der Gesch�ftsf�hrung bindende Weisungen ent-
halten k�nnen. Die Gesellschafter bestimmen nach § 46 Nr. 6 GmbHG ferner
die Maßregeln zur Pr�fung und �berwachung der Gesch�ftsf�hrung. Zudem
besteht nach § 37 GmbHG die M�glichkeit, die Befugnis der Gesch�ftsf�hrer
zur Vertretung der Gesellschaft zu beschr�nken. Die Rechtsform der GmbH
bietet damit den Gesellschaftern umfassende Einfluss- und Steuerungsm�g-
lichkeiten.12 Dies gilt auch dann, wenn die Einflussm�glichkeiten der Kom-

8 EuGH, NZBau 2006, 452 (Carbotermo); best�tigt durch EuGH, NZBau 2007, 381,
386 (Tragsa).

9 Frenz, VergabeR 2007 – Sonderheft 2 a, 304, 305.
10 Dreher, NZBau 2004, 14, 17.
11 Vgl. hierzu EuGH,NZBau 2006, 452 (Carbotermo).
12 BGH,NZBau 2001, 517, 519.
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mune durch zwingende gesetzliche Regelungen der betrieblichen Mitbestim-
mung erschwert werden, da die Gesellschafter trotz der parit�tischen Beset-
zung des Aufsichtsrates nach den zwingenden Regelungen des Mitbestim-
mungsgesetzes ein leichtes �bergewicht haben.13

5. Dagegen erm�glicht die Rechtsform der AG den Aktion�ren grunds�tz-
lich keine f�r ein In-house-Gesch�ft ausreichenden Kontrollbefugnisse, da
der Vorstand nach §§ 76 Abs. 1, 119 Abs. 2 AktG die Gesellschaft unter eige-
ner Verantwortung leitet. Dies schließt eine Weisungsgebundenheit des Vor-
stands aus.14 Eine Kontrolle wie �ber eigene Dienststellen kann bei einer AG
nur durch den Abschluss eines Beherrschungsvertrages erreicht werden, der
nach § 308 Abs. 1 AktG eine Weisungsbefugnis begr�ndet, die § 76 Abs. 1
AktG verdr�ngt.15

III. Mit dem Wesentlichkeitskriterium als zweiter Voraussetzung eines ver-
gabefreien In-house-Gesch�ftes soll nach der Rechtsprechung des EuGH si-
chergestellt werden, dass das Vergaberecht anwendbar bleibt, wenn ein von
einer oder mehreren �ffentlich-rechtlichen K�rperschaften kontrolliertes Un-
ternehmen auf dem Markt t�tig ist und daher mit anderen Unternehmen in
Wettbewerb treten kann. Ein In-house-Gesch�ft liegt daher nur dann vor,
wenn das zu beauftragende Unternehmen seine Leistungen im Wesentlichen
nur f�r seine Anteilseigner erbringt. Dies ist nach der Rechtsprechung des
EuGH nur dann der Fall, wenn das Unternehmen haupts�chlich f�r seine An-
teilseigner t�tig wird und jede andere T�tigkeit rein nebens�chlich ist. Dabei
sind alle qualitativen und quantitativen Umst�nde des Einzelfalls zu ber�ck-
sichtigen. Zu den T�tigkeiten f�r die Anteilseigner z�hlen alle T�tigkeiten, die
das Unternehmen aufgrund einer Beauftragung durch die Anteilseigner er-
bringt. Es kommt nicht darauf an, in welchem Territorium diese Leistungen
erbracht werden.16

Da nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Umst�nde des Einzel-
falls ber�cksichtigt werden m�ssen, hat der EuGH konsequenterweise darauf
verzichtet, eine Quote zu nennen, ab der ein Unternehmen nicht mehr imWe-
sentlichen f�r seine Anteilseigner t�tig ist. Der EuGH schloss jedoch aus dem
Umstand, dass das zu beauftragende Unternehmen insgesamt ca. 90% seiner
T�tigkeit f�r seine Anteilseigner erbringt, dass das Unternehmen im Wesent-
lichen f�r diese t�tig ist.17

V. Der EuGH hat mit seiner Rechtsprechung zum In-house-Gesch�ft das
Ende gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen eingel�utet.

13 Vgl. § 27 Abs. 1 und 2, § 29MitbestG; Bergmann (Fn. 3), S. 207.
14 Vgl. dazu EuGH,NZBau 2005, 644, 649 (Parking Brixen).
15 Bergmann (Fn. 3), S. 212ff.;Orlowski, NZBau 2007, 80, 81.
16 EuGH,NZBau 2006, 452 (Carbotermo).
17 EuGH, NZBau 2007, 381 (Tragsa). Damit ist die Entscheidung des OLG Celle

(Beschl. v. 14. 9. 2006, 13 Verg 2/06) �berholt, wonach ein In-house-Gesch�ft aus-
scheiden soll, wenn das zu beauftragende Unternehmen 92,5% seines Umsatzes
aus Gesch�ften mit seinen Anteilseigner erzielt.
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1. Die �ffnung kommunaler Unternehmen f�r privates Kapital wird stark
eingeschr�nkt. Die Direktbeauftragung eines gemischt-wirtschaftlichen Un-
ternehmens als In-house-Gesch�ft ist nicht m�glich. Bei bestehenden Vertr�-
gen stellt sich die Frage, welche Folgen eine (Teil-)Privatisierung nach Ver-
tragsschluss hat.

Der EuGH hat entschieden, dass die bei der Beauftragung eines gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmens bestehende Verpflichtung zur Beachtung des
Vergaberechts nicht dadurch umgangen werden kann, dass eine Kommune zu-
n�chst eine Eigengesellschaft gr�ndet, dieser ein ausschließliches und unbe-
fristetes Recht zur Erbringung einer Dienstleistung �bertr�gt und anschlie-
ßend 49 % der Anteile der Eigengesellschaft an ein privates Unternehmen
�bertr�gt. Der EuGH meint, bei dieser Gesamtkonstruktion handelt es sich
funktional betrachtet um einen dem Vergaberecht unterfallenden �ffentlichen
Dienstleistungsauftrag.18 Dies ist gerechtfertigt, sofern eine solche Konstruk-
tion – wie in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt – nur ge-
w�hlt wird, um eine ansonsten bestehende Verpflichtung zur Anwendung des
Vergaberechts zu umgehen. Gleiches gilt, wenn das zu beauftragende kommu-
nale Unternehmen schon bei Auftragsvergabe aufgrund des Gesellschaftsver-
trages oder sonstiger Regelungen verpflichtet ist, sich f�r die Beteiligung pri-
vater Unternehmen zu �ffnen.19

Problematisch sind die F�lle, in denen die Umgehungsabsicht nicht auf der
Hand liegt. Es ginge zu weit, allein auf die rechtliche M�glichkeit abzustellen,
nach der Beauftragung Anteile an private Unternehmen zu ver�ußern.20 Der
EuGH ber�cksichtigt in der ANAV/Bari-Entscheidung, dass die Kommune
w�hrend des Vertragsverletzungsverfahrens erkl�rte, ihren zun�chst gefassten
Beschluss zur Teilprivatisierung nicht weiter zu verfolgen. Nach Ansicht des
EuGH musste daher das vorlegende Gericht entscheiden, ob die Kommune
beabsichtigt, das kommunale Unternehmen (teilweise) privatem Kapital zu
�ffnen.21

Ein vergabefreies In-house-Gesch�ft ist daher auch dann ausgeschlossen,
wenn mit der sp�teren (Teil-)Privatisierung die Verpflichtung zur Beachtung
des Vergaberechts umgangen werden soll oder wenn bereits zum Zeitpunkt
der Auftragserteilung feststeht, dass Anteile an ein privates Unternehmen ab-
getreten werden sollen.

2. Bestehende gemischt-wirtschaftliche Unternehmen k�nnen nach Ende
der Vertragslaufzeit nicht erneut von ihren Anteilseignern im Rahmen eines
In-house-Gesch�ftes ohne Durchf�hrung eines europaweiten Vergabeverfah-

18 EuGH,NZBau 2005, 704, 706 (StadtM�dling).
19 Vgl. hierzu EuGH,NZBau 2005, 644, 649 (Parking Prixen).
20 Europ�ische Kommission, Mitteilungsentwurf „M�gliche Inhalte einer Kommissi-

onsmitteilung zur Anwendung des Vergaberechts auf Institutionalisierte �PP“
vom 6. 6. 2007, S. 4 f.; Ziekow, VergabeR 2006 – Sonderheft 4 a, 608, 611f.; a.A.
wohl OLGK�ln, Urt. v. 15. 7. 2005 – 6 U 17/05, VergabeR 2006, 105, 107.

21 EuGH,NZBau 2006, 555, 556 (ANAV/Bari).
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rens beauftragt werden. Ihnen verbleibt nur, sich an dem Vergabeverfahren zu
beteiligen. Die Erfolgsaussichten sind naturgem�ß ungewiss. Sofern Kommu-
nen weiterhin bestimmte Leistungen durch kommunale Unternehmen ohne
europaweites Vergabeverfahren erbringen wollen, sind sie gezwungen, die
Anteile des privaten Unternehmens zur�ckzuerwerben.

3. Als Alternative verbleibt den Kommunen, von einer Leistungserbringung
durch kommunale Unternehmen abzusehen und das gemischt-wirtschaftliche
Unternehmen vollst�ndig zu privatisieren, d.h. alle Anteile zu ver�ußern.
Hierbei ist die Kommune ebenfalls nicht v�llig frei. Zwar unterf�llt die Ver�u-
ßerung von Gesellschaftsanteilen grunds�tzlich nicht dem Vergaberecht.22

Werden die Anteile w�hrend der Vertragslaufzeit ver�ußert, erwirbt das priva-
te Unternehmen funktional betrachtet nicht nur einen Gesellschaftsanteil,
sondern mittelbar auch einen �ffentlichen Auftrag. In der Literatur23 wird
dies anschaulich als Ver�ußerung eines „Gesellschaftsanteils mit eingekapsel-
tem Beschaffungsverh�ltnis“ bezeichnet, die – wohl auch nach Auffassung des
EuGH24 – grunds�tzlich ebenfalls dem Vergaberecht unterf�llt. Eine vergabe-
rechtsfreie Ver�ußerung der Gesellschaftsanteile ist erst nach Beendigung der
�ffentlichen Auftr�ge der Gemeinde m�glich.

4. Die Fortf�hrung gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen �ber die Lauf-
zeit eines erteilten Auftrages hinaus ist wirtschaftlich wenig interessant. Nach
Ende der Vertragslaufzeit kann das gemischt-wirtschaftliche Unternehmen
wegen Nichterf�llung des Kontrollkriteriums nicht mehr im Rahmen eines
vergabefreien In-house-Gesch�fts beauftragt werden. Der Auftrag muss im

22 Die Verpflichtung zur Durchf�hrung eines transparenten Verfahrens kann sich al-
lerdings aus europarechtlichen Vorgaben wie beispielsweise dem Diskriminie-
rungsverbot des Art. 12 EG, den Grundfreiheiten sowie dem in Art. 87 EG veran-
kerten Verbot unzul�ssiger staatlicher Beihilfen ergeben. Der EuGH hat bereits
mehrfach anerkannt, dass sich aus den Grundfreiheiten, insbesondere aus Art. 43
EG verfahrensrechtliche Anforderungen f�r die Vergabe �ffentlicher Dienstleis-
tungskonzessionen ergeben, vgl. beispielsweise EuGH, NVwZ 2005, 1052 (Cona-
me). Daneben k�nnen verfassungsrechtlichen Vorgaben, insbesondere der Gleich-
behandlungsgrundsatz des Art. 3 GG, haushaltsrechtliche Vorgaben sowie das in
§ 20 Abs. 1 GWB normierte kartellrechtliche Missbrauchs- und Diskriminierungs-
verbot zur Durchf�hrung eines transparenten Verfahrens verpflichten, vgl. hierzu
Klein, VergabeR 2005, 22ff.; Eggers/Malmendier, NJW 2003, 780ff.

23 Dreher, NZBau 2002, 245, 249. Orlowski, NZBau 2007, 80, 85, meint zu Unrecht,
die Kommune sei verpflichtet, den erteilten Auftrag zu k�ndigen und in einem eu-
ropaweiten Verfahren neu zu erteilen.

24 Nach Ansicht des EuGHwerden die Ziele des Gemeinschaftsrechts beeintr�chtigt,
wenn ein kommunales Unternehmen w�hrend der Laufzeit einer �ffentlichen
Dienstleistungskonzession privatem Kapital ge�ffnet wird, da dies dazu f�hren
w�rde, dass eine �ffentliche Dienstleistungskonzession einem gemischt-wirt-
schaftlichen Unternehmen ohne Durchf�hrung einer Ausschreibung erteilt wird,
EuGH, NVwZ 2006, 555, 556 (ANAV/Bari). Die Entscheidung, die sich auf eine
nicht dem Vergaberecht unterfallende Dienstleitungskonzession bezieht, ist auf �f-
fentliche Auftr�ge �bertragbar.
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Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens vergeben werden. An diesem
kann sich das gemischt-wirtschaftliche Unternehmen zwar beteiligen. Bleibt
es erfolglos, d�rfte das regelm�ßig das Ende des gemischt-wirtschaftlichen
Unternehmens bedeuten. Der Beteiligung an Vergabeverfahren anderer Kom-
munen k�nnen kommunalrechtliche Vorgaben entgegenstehen, die die wirt-
schaftliche Bet�tigung des gemischt-wirtschaftlichen Unternehmens außer-
halb des Gemeindegebiets einschr�nken.25 Dies kann dazu f�hren, dass sich
das gemischt-wirtschaftliche Unternehmen nur an Vergabeverfahren „seiner“
kommunalen Gesellschafter beteiligen kann. Die Beteiligung eines Privaten an
einem kommunalen Unternehmen ist im Ergebnis nur f�r die Laufzeit beste-
hender �ffentlicher Auftr�ge wirtschaftlich interessant. Vergaberecht und
Kommunalrecht sind somit geeignet, das Ende gemischt-wirtschaftlicher Un-
ternehmen und damit eines Teils der Public-Private-Partnership26 zu bewir-
ken. Hierdurch wird den Kommunen privates Kapital und Know-how entzo-
gen. Dass dieses Ergebnis misslich ist, hat auch die Bundesregierung erkannt.
Nach Ansicht der Bundesregierung27 soll eine gewisseMinderheitsbeteiligung
privater Unternehmen, z.B. bis zu 20%der Stimmrechte f�r ein In-house-Ge-
sch�ft unsch�dlich sein. Das Wesentlichkeitskriterium stellt die Bundesregie-
rung nicht in Frage. Abhilfe k�nnte nur eine Regelung des In-house-Gesch�f-
tes in den Vergabekoordinierungsrichtlinien schaffen. Es bleibt zu hoffen,
dass die Bundesregierung in Br�ssel Geh�r findet.

K l a u s -P e t e r Do ld e

25 Vgl. beispielsweise § 107 Abs. 3 GONRW, § 102 Abs. 7 GemO BW, hierzuDolde,
ZHR 166 (2002), 515ff.; Jarass, DVBl. 2006, 1 ff.; Guckelberger, BayVBl. 2006,
293ff.

26 Vgl. dazu das gemischt-wirtschaftliche Unternehmen nicht betreffende Gesetz zur
Beschleunigung der Umsetzung von �ffentlichen Privaten Partnerschaften und
zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen f�r �ffentliche Private Uech-
tritz/Otting, NVwZ 2005, 1105.

27 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, BT-Drs.
16/6112 v. 23. 7. 2007.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://www.tcpdf.org

